
Schriftformerfordernis

Formerfordernisse für einfache Signatur

Versand via beA
möglich?

Ja

NeinVersand 

über eigenes 

Postfach?
q.e. Signatur

Ja

Nein
Namenszug? q.e. Signatur

§130a ZPO  (3) 

Person, nicht Kanzleiname 
bspw. "Johanna Meier, Rechtsanwältin"

  §§ 130a ZPO, 65a SGG, 55a VwGO, 52a FGO, 46c ArbGG 

§130a ZPO  (3)

verantwortende person, sicherer Übermittlungsweg

elektronische Form

ausgeschlossen?
Papierform

Ja

Nein

Schriftform 

erforderlich?

Nein

einfache Signatur

Schriftsatz an  

Gericht nach Verfahrens 

-ordnung?

Ja
einfache Signatur

Ja

qeS geeignetes 

Mittel für die 

Erklärung?

Nein

Berücksichtigung des Grundsatzes des "sichersten Wegs"

https://de.wikipedia.org/wiki/Grundsatz_des_sichersten_Wegs 

Ausnahmen und Hinweise (kein Anspruch auf Vollständigkeit) 
- §126a (2) BGB Verträge:  Namen + qeS beider Parteien 

- außergerichtlicher Vergleich: Namen des Ausstellers hinzufügen 

- Widerspruch im Verwaltungsverfahren: Namen des Ausstellers hinzufügen 

- materiell-rechtliche Willenserklärungen: Namen des Ausstellers hinzufügen 

Ja
q.e. Signatur

Nein

geeigneten und
sichersten Weg wählen

Namensnennung - Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 Internationalhttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

§126 BGB

§§ 130a ZPO, 65a SGG, 55a VwGO, 52a FGO, 46c ArbGG 

(nahezu identischer Wortlaut) 

Ausnahmen und Hinweise (kein Anspruch auf Vollständigkeit) 

- § 623 (2) BGB: Beendigung eines Arbeitsverhältnisses durch Kündigung oder Auflösungsvertrag 
- § 109 (3) GewO: Erteilung eines Arbeitszeugnisses 

- § 766 (2) BGB: Erteilung einer Bürgschaftserklärung 

- §§780, 781 BGB: Schuldversprechen oder Schuldanerkenntnis, auch Unterlassungserklärungen

namens und in Vollmacht von Mandanten (da abstraktes Schuldanerkenntnis)

Jens Kutschke 
21.01.2022

Unmöglichkeit der elektronischen Einreichung

Enthält der Schriftsatz eine

Erklärung, für die die

elektronische Form

ausgeschlossen ist?

Anwalt / Anwältin versendet im

eigenen Namen aus eigenem

Postfach?

Enthält das Dokument

einen ausreichenden

Namenszug?

Enthält der Schriftsatz eine

Erklärung, für die die Schriftform

erforderlich ist?

Geht es dabei lediglich um die

Schriftform für Schriftsätze an das

Gericht nach der jeweiligen

Verfahrensordnung?

jur. Prüfung - ist qeS geeignetes Mittel

für die Erklärung?

Erklärung für Dritte? Papierform

bspw.

- Prozessvollmacht

- Eidesstattliche Versicherung

- PKH/VKH-Antrag

für

- Mandant/Mandantin

- Zeuge/Zeugin

Wird eine Erklärung einer Dritten

Person eingereicht?

Nein

Ja



  

